
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Allgemeine Regeln 

 

 Alle sind rücksichtsvoll, respektvoll 

und hilfsbereit. 

 

 Niemand darf gefährdet werden. 

 

 Das Eigentum anderer wird geachtet. 

 

 Nikotin, Alkohol und andere Drogen 

sowie gefährliche Gegenstände sind 

verboten. Schneeballwerfen ist nicht 

erlaubt, weil es dadurch zu 

Verletzungen und Sachschäden 

kommen kann. 

 

2. Regeln für den Unterricht 

 

Es gelten die Klassenregeln. Diese Regeln 

werden gemeinsam mit den Schülerinnen  

und Schülern erarbeitet und von der 

Klassenkonferenz verabschiedet. 

 

Wenn eine Lehrkraft 10 Minuten nach 

Unterrichtsbeginn nicht erschienen ist, 

wenden sich die Schülerinnen und Schüler an 

die Lehrkraft der Nachbarklasse oder an das 

Sekretariat. 

 

 

3. Pausen 

 

Das Schulgelände darf grundsätzlich nicht 

verlassen werden. 

 

3.1. Kleine Pausen 

 

In kleinen Pausen („5-Minuten-Pause“) 

werden Räume nur mit Erlaubnis der Lehrkraft 

verlassen. 

 

3.2. Große Pausen 

 

Die großen Pausen werden in den markierten 

Pausenzonen verbracht. 

Bei Regenpause bleiben die Schüler im 

Gebäude. Die Stufen und Abteilungen regeln 

alles Weitere. 

3.3. Mittagspausen 

 

Schülerinnen und Schüler der Mittel- und 

Hauptstufe dürfen in der Mittagspause mit 

einer entsprechenden Genehmigung das  

Schulgelände verlassen. 

 

 

4. Regeln für Fachräume, Mensa, Cafeteria, 

Bibliothek usw. 

 

Hier gelten die vereinbarten Regeln. 

 

 

5. Folgen bei Regelverstößen 

 

Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an 

die Regeln der Schulordnung  halten, müssen 

je nach Schwere und Häufigkeit des 

Verstoßes mit Folgen und Strafen rechnen, 

die im Hessischen Schulrecht festgelegt sind. 

Bei Vorfällen in der Mittel- und Hauptstufe, die 

einen Straftatbestand erfüllen (z.B. 

Erpressung), wird die Polizei eingeschaltet. 

 

Wenn sich alle an diese Regeln halten, 

werden wir das Motto unserer Schulordnung 

mit Leben erfüllen: 

 

„freundlich – friedlich – fair“ 

 

Diese Schulordnung soll helfen Konflikte 

zu vermeiden und einen störungsfreien 

Tagesablauf zu gewährleisten, um somit 

die Schulziele zu erreichen. 

 

Alle Schülerinnen und Schüler und ihre 

Eltern erhalten diese Schulordnung und 

verpflichten sich mit ihrer Unterschrift sie 

zu beachten. 
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Eine Einrichtung des 

Landeswohlfahrtsverbandes Hessen 
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